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  Der Bürgermeister erklärte, es sei das Bestreben, die Bürger möglichst 

unbürokratisch und gerecht zu behandeln. Er erläuterte dann die unter-
schiedlichen Modelle, die in anderen Kommunen angewandt werden. 
Die Verwaltung bemühe sich, neben der genauen Abrechnung der zuge-
führten Schmutzwassermenge aus Regenwasseranlagen mittels Was-
serzählern, auch eine Möglichkeit der pauschalierten Berechnung in die 
Entwässerungssatzung aufzunehmen. Der Bürger solle eine Wahlmög-
lichkeit erhalten, die jedoch rechtlich abgesichert sein müsse. Ein gänzli-
cher Verzicht auf Wasserzähler sei aus rechtlichen Gründen nicht mög-
lich. 
 
Herr Piéla betonte, Ziel der Änderung müsse eine Honorierung des En-
gagements der Bürger im Sinne der Umwelt sein. In die Prüfung der 
Verwaltung solle der Einbau von Zählern für die Trinkwasser-
Nachspeisung und ein Quotient für Wasser, das auf dem Grundstück 
verwendet und somit nicht zu Schmutzwasser wird, einfließen. Außer-
dem bat er darum, die Berechnung für eine Musterfamilie vorzulegen. 
 
Nach einer weiteren Diskussion wurde der Antrag von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zurückgezogen. 

 
 


